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RS OGH 1983/2/17 13Os161/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1983

Norm

StGB §32

Rechtssatz

Das ö1entliche Aufsehen, das die Aufdeckung eines Delikts und die prozessuale Abwicklung eines Stra1alls erregt, darf

kein bestimmendes Kriterium für die letztlich dem Täter auferlegte Sanktion sein.
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